
Kriterium Einordnung des Kriteriums 
 

Ausschlusskriterium (AK) 
Restriktionskriterium (RK) 

 
Kriterium 

 
Abstände/Puffer  

Siedlung 

Siedlungsflächen (Wohnbauflächen, ge-
mischte Bauflächen, gewerbliche Bauflä-
chen, Gemeinbedarfsflächen, Sonderbau-
flächen (sofern einer Windkraftnutzung 
entgegenstehend), Gebäude im Außenbe-
reich usw.)  

 
 

AK 

 

Abstand zu Wohnbauflächen AK 800m 

Abstand zu gemischten Bauflächen AK 500m 

Abstand zu gewerblichen Bauflächen  AK 300m 

Abstand zu Wohngebäuden im Außenbe-
reich 

AK 500m 

Abstand zu Sonderbauflächen, die einer 
Windkraftnutzung entgegenstehen und/o-
der besondere Schutzansprüche beinhal-
ten (Kliniken, Krankenhäuser usw.)  

 
AK 

 
Einzelfallbezogen 

Verkehr und Energie 

Bundesautobahnen, Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen, Ortsverbindungsstraßen 

AK 100m 

Bahntrassen AK 100m 

Freileitungen ab 110 kV AK 150m 

Gasleitungen AK - 

Main-Donau-Kanal AK 100m 

Militär, ziviler Flugverkehr, Richtfunk, Radar 

 
Verkehrslandeplätze, Flugplätze für Segel-
flug und Sonderlandeplätze inkl. UL-Flug-
plätze, Hubschrauberlandeplätze 

 
 

AK 

Einzelfallbezogen 
(Prüfbereich Verkehrs- und 
Sonderlandeplätze: 4000m;  
Prüfbereich Segelflug-, UL- u. 
Hubschrauberlandeplätze: 
2500m) 

Bauschutzbereiche ziviler und militärischer 
Flugplätze 

RK - 

Anlagenschutzbereich von DVOR Flugha-
fen Nürnberg 

RK - 

15 km-Radius Radaranlage Flughafen 
Nürnberg 

RK - 

Platzrunden von zivilen und militärischen 
Flugplätzen (inkl. Puffer Gegenanflug 400 
m und/oder 850 m zu anderen Teilen der 
Platzrunde)  

 
AK 

 
Einzelfallbezogen 



Militärische Interessensbereiche (für den 
Flugbetrieb und die Luftverteidigung)  

RK - 

Militärische Anlagen (Kasernen, Truppen-
übungsplätze, Wehrtechnische Dienststel-
len usw.) 

 
AK 

 
Einzelfallbezogen 

Schutzzonen um militärische Anlagen (Ka-
sernen, Truppenübungsplätze, Wehrtech-
nische Dienststellen usw.) 

 
RK 

 
- 

Radarführungsmindesthöhe ziviler und mi-
litärischer Flugplatzradaranlagen 
zulässige Bauhöhen bis 200 m 

 
RK 

 
- 

Radius um DWD-Wetterradar (15km) RK - 

Richtfunktrassen AK - 

Wasser 

Binnengewässer (natürliche und künstliche 
Stand- und Fließgewässer, inkl. Bun-
deswasserstraßen, Wasserspeicher und 
Hochwasserrückhaltebecken) 

 
AK 

 
Einzelfallbezogen 

Überschwemmungsgebiete HQ 100 AK - 

Vorranggebiete Hochwasserschutz RK - 

Heilquellen- und Wasserschutzgebiete 
(Zone I, II,); festgesetzt und planreif 

AK Einzelfallbezogen 

Heilquellen- und Wasserschutzgebiete 
(Zone III, IIIa, IIIb); festgesetzt und planreif 

RK - 

Vorbehaltsgebiete für Wasserversorgung RK - 

Schutz des Naturhaushalts, Artenschutz 

Naturschutzgebiete, geschützte Land-
schaftsbestandteile 

AK Einzelfallbezogen 

Geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG AK - 

Rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Er-
satzflächen 

RK - 

Fachbeiträge Dichtezentren kollisionsge-
fährdeter Vogelarten (Kategorie I und II) 

RK - 

SPA-Gebiete (Europäische Vogelschutzge-
biete) 

RK Einzelfallbezogen  
 

FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat) RK Einzelfallbezogen 

Ornithologisch lokal bedeutsame Gebiete 
(z.B. Wiesenbrüterkartierung) 

RK Einzelfallbezogen 

Abstände zu Vorkommen windkraftsensib-
ler Fledermausarten 

RK Einzelfallbezogen 

Landschaft und Erholung 

Flächenhafte Naturdenkmale  AK - 

Landschaftsschutzgebiete RK - 

Landschaftsschutzgebiete überlagert mit 
NATURA2000 - Gebieten 

AK Einzelfallbezogen 



Gebiete mit charakteristischer landschaft-
licher Eigenart, gemäß Fachbeitrag Land-
schaftsrahmenplanung Bayern – Schutzgut 
Landschaftsbild des LfU  

 
RK 

 
- 

Visuelle Leitlinien, gemäß Fachbeitrag 
Landschaftsrahmenplanung Bayern - 
Schutzgut Landschaftsbild - Region 7 des 
LfU 

 
RK 

 
Einzelfallbezogen 

Erholungsschwerpunkte  
(gemäß Regionalplan) 

RK Einzelfallbezogen 

Regionale Grünzüge (Funktion Erholung) RK - 

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete RK - 

Bedeutsame Kulturlandschaften RK - 

Wald 

Wald RK - 

Schutzwald (gem. Art 10 BayWaldG) RK - 

Bannwald (gem. Art. 11 BayWaldG) RK - 

Erholungswald (gem. Art. 12 BayWaldG) RK - 

Naturwaldreservate und Naturwaldflächen 
(gem. Art. 12 a BayWaldG) 

AK - 

Waldfunktionen gemäß Waldfunktions-
plan (gem. Art. 6 BayWaldG) 

RK - 

Bannwälder überlagert mit NATURA 2000 
Gebieten 

AK Einzelfallbezogen 

Boden 

Vorranggebiete für den Abbau von Boden-
schätzen 

AK - 

Vorbehaltsgebiete für den Abbau von Bo-
denschätzen 

RK - 

Genehmigte Abbaue außerhalb von Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten für den Ab-
bau von Bodenschätzen 

 
AK 

 
- 

Kartierte Hochmoorböden, Niedermoor-
böden und Anmoorböden 

RK - 

Geotope RK - 

Seismologie 

Seismologische Messstationen (BGR): 
- Wildenfels 
- Stöppach 
- Heldmannsberg 

 
AK 

 
5000m 

Denkmalschutz 

Kartierte Bodendenkmäler RK - 

Prüfradius (10.000m) zu besonders land-
schaftsprägenden Bodendenkmälern/Bau-
denkmälern/Ensembles 

 
RK 

 
- 

Abstand zu nicht besonders land-
schaftsprägenden Bodendenkmälern/Bau-
denkmälern/Ensembles  

 
RK 

 
Einzelfallbezogen 



Sonstige Kriterien 

Gebietsgröße (Neuausweisungen ggf. in 
Verbund mit Bestand) < 10 ha  

AK - 

Gebietsgröße (Neuausweisung ggf. in Ver-
bund mit Bestand) 10 bis 30 ha  

RK - 

Standortgüte (in 160 m Höhe, gem. Ener-
gieatlas Bayern) 
< 50% 

 
AK 

 
- 

Windgeschwindigkeit (in 160 m Höhe, 
gem. Energieatlas Bayern) 
< 4,8 m/s 

 
AK 

 
- 

Entfernung zu Hochspannungsleitun-
gen/Umspannwerken/Netzkupplern (be-
stehend oder geplant) 

 
RK 

 
- 

Überlastungsschutz (Einkreisung durch 
Windkraftgebiete in unmittelbarer, 
wahrnehmungsrelevanter Umgebung  
> 120°) 

 
RK 

 
- 

 

Erläuterungen: 

Ausschlusskriterien Windkraft: 

Im Bereich von Ausschlusskriterien ist die Darstellung von Windenergiegebieten im Regionalplan aus 

fachlich-planerischen und/oder rechtlichen Gründen ausgeschlossen 

Restriktionskriterien Windkraft: 

Restriktionskriterien kennzeichnen Bereiche, in denen die Darstellung von Windenergiegebieten 

nicht per se ohne weitere Prüfung fachlich und/oder rechtlich ausgeschlossen ist, aber unterschied-

lich hohe Raumwiderstände existieren, die der Windenergienutzung potenziell entgegenstehen kön-

nen. Daher sind Restriktionskriterien im Rahmen des gesamtregionalen Abwägungsprozesses zu be-

trachten und dem überragenden öffentlichen Interesse der Windenergie gegenüberzustellen. In kon-

kreten Fällen können Restriktionen u.U. auch dazu führen, dass nach eingehender Prüfung auf die 

Darstellung von Windenergiegebieten in bestimmten Bereichen aus fachlich-planerischen und/oder 

rechtlichen Gründen verzichtet wird (z.B.: Erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele von NA-

TURA 2000 Gebieten).  

Abkürzungen: 

AK: Ausschlusskriterium 

RK: Restriktionskriterium 

BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Erdbebendienst des Bundes, Kernwaffen-

teststopp 

LfU: Bayerisches Landesamt für Umwelt 

DWD: Deutscher Wetterdienst 

BayWaldG: Bayerisches Waldgesetz 

BNatschG: Bundesnaturschutzgesetz 


